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Vollzugsverordnung zum Abfallentsorgungsreglement 
Anpassungen per 1. Januar 2026 
 
 
Veröffentlichung Erlass des Gemeinderats 
 
Gestützt auf Art. 2 Abs. 2 des Abfallentsorgungsreglements vom 12. Dezember 2002 erlässt der Ge-
meinderat an seiner Sitzung vom 6. Februar 2026 die Teilrevision der Vollzugsverordnung zum Ab-
fallentsorgungsreglement sowie der Anhänge 1 «Gebührenfestlegung für Separatsammlungen und 
kompostierbare Abfälle» und 2 «Modalitäten». 
 
 
 
Teilrevision Vollzugsverordnung zum Abfallentsorgungsreglement inkl. Anhängen 1 und 2  
 
Beschluss:  6. Februar 2026 
Inkrafttreten:  1. Januar 2026 
Internet: www.altbueron.ch / Politik & Verwaltung / Reglemente/Verordnungen 
Druckexemplar Gemeindeverwaltung 
 
Die Änderungen beziehen sich im Anhang 1 auf die Grundgebühren für Separatsammlungen, welche 
jeweils um CHF 20.00 erhöht wurden. Die Vollzugsverordnung sowie der Anhang 2 wurden aktualisiert.  
 
 
 
 
Altbüron, 6. Februar 2026 
 
 
Gemeindeverwaltung Altbüro 
Barbara Fischer 
Gemeindeschreiberin 
 
 
 
Beilage bzw. Auflageakten: 
Anhänge zur Vollzugsverordnung zum Abfallentsorgungsreglement mit Änderungen vom 06.02.2026 


